
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 70/005/2015 
 
 

 Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz am 31.08.2015 
 

Zu Punkt 9: Betriebsabrechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle im Kreis 
Mettmann für das Jahr 2014 

 
Der Vorsitzende KA Göbel verliest den Beschlussvorschlag und lässt anschließend über ihn 
abstimmen. 
 
 Beschlussvorschlag für den Kreistag: 
 

Der sich aus der Betriebsabrechnung 2014 für die Entsorgung häuslicher Abfälle ergebende 

Überschuss in Höhe von 459.210,05 € wird gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW dem Sonderposten 

„Gebührenausgleich Abfallentsorgung“ zugeführt. 

 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 
 
 

 Kreisausschuss am 21.09.2015 
 

Zu Punkt 17: Betriebsabrechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle im Kreis 
Mettmann für das Jahr 2014 

 
 
Beschluss: 

Der sich aus der Betriebsabrechnung 2014 für die Entsorgung häuslicher Abfälle ergebende 

Überschuss in Höhe von 459.210,05 € wird gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW dem Sonderposten 

„Gebührenausgleich Abfallentsorgung“ zugeführt. 

 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 
 
 

 Kreistag am 28.09.2015 
 

Zu Punkt 15: Betriebsabrechnung für die Entsorgung häuslicher Abfälle im Kreis 
Mettmann für das Jahr 2014 

 
KA Madeia berichtet als Berichterstatter über die Hintergründe der Vorlage und das 
Beratungsergebnisses des Ausschusses für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz.  

  



   

Beschluss: 
 

Der sich aus der Betriebsabrechnung 2014 für die Entsorgung häuslicher Abfälle ergebende 

Überschuss in Höhe von 459.210,05 € wird gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW dem Sonderposten 

„Gebührenausgleich Abfallentsorgung“ zugeführt. 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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